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1. Verhalten bei Brand-Alarm / Ertönen der 
Brandmeldeanlage 

 
Gültig für die beiden Standorte Muttenz und Pratteln der GIBM 

 
 
- Beim Ertönen der Sirenen sind die Fenster und die 

Türen zu schliessen 

- Im Zimmer bleiben und die Anweisungen abwarten: 
> Info der GIBM bei Fehlalarm 
> Info der Feuerwehr im Ereignisfall  

 

Die Räume der GIBM sind nach der Norm EI 30 gebaut, das bedeutet, dass 
während mindestens 30 Minuten kein Feuer / Brand eindringen kann. 

- Ist der Brandherd im Raum, wo ich mich aufhalte, 
Fenster und Türen schliessen und das Haus ruhig 
verlassen 

- Klassendokumente mitnehmen: 
Wer ist da bzw. wer fehlt und wo sind allenfalls 
Personen, die nicht anwesend sind 

- Einfinden auf dem Sammelplatz der GIBM  

 

Diese Verhaltensregeln sind durch die beiden Feuerwehren Muttenz und Pratteln 
erarbeitet worden. Die Instruktion war Bestandteil am SCHIWE 2010. 
 
 
 
 
 
Die Schulleitung 
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